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Nur Teilverbot
von Triclosan

Die Beschwerden nehmen
meistens deutlich ab», sagt
Gilli. Auch hier liegen erste
Studienresultate vor. Eine
2015 veröffentlichte austra-
lische Studie mit 175 Teil-
nehmern ergab, dass eine
vierwöchige Akupunktur-
therapie wirken kann.

Gilli rät, sich bereits im
Winter behandeln zu las-
sen, bevor Pollen fliegen.
«Das braucht etwas Geduld.
Man spürt aber über mehre-
re Jahre eine kontinuierli-
che Verbesserung.» Manche
Therapeuten würden dazu
chinesische Kräuter verab-
reichen, die helfen könn -
ten, sagt sie.  

Manche Betroffene versu-
chen es mit einer Bioreso-
nanztherapie. Die Methode
geht davon aus, dass der
Körper elektromagnetische
Schwingungen aussendet.
Bei einer Krankheit verän-
dern sich diese Schwingun-
gen. Der Therapeut behan-
delt die Beschwerden mit

Signalen, um die negativen
Schwingungen zu vermin-
dern. Die Methode ist um-
stritten, Studien brachten
bisher keine Klärung. 

«Therapeutischer
Unsinn»
Naturheilpraktiker Hans
Ruedi Aeberli sagt zwar, er
habe gute Erfahrungen mit
Bioresonanz gemacht. Für
den Zürcher Hausarzt Tho-
mas Walser steht allerdings
fest: «Ich halte nicht sehr
viel von dieser Methode.»
Die Fachkommission der
Schweizerischen Gesell-
schaft für Allergologie und
Immunologie betitelte Bio-
resonanz bereits vor zehn
Jahren als «diagnostischen
und therapeutischen Un-
sinn».                Muriel Gnehm

Der Gesundheitstipp hat
ein merkblatt zum thema
zusammengestellt. Down -
load unter www.saldo.ch %
service % merkblätter.

Die umstrittene Chemi-
kalie Triclosan ist ab

kommendem Jahr in der
Schweiz als Desinfektions-
mittel verboten. Das bestä-
tigt das Bundesamt für Ge-
sundheit auf Anfrage von
saldo. Die Hersteller dürfen
den umstrittenen Stoff ab
Mitte Februar 2017 zum
Beispiel nicht mehr anti-
bakteriellen Reinigungs-
mitteln, Seifen oder Abfall-
beuteln beifügen.

Hintergrund ist ein Ent-
scheid der EU-Kommission.
Sie erliess Ende Januar ein
entsprechendes Verbot.

Triclosan steht laut der
Vereinigung Schweizer Ärz-
tinnen und Ärzte für Um-
weltschutz im Verdacht,
Hormone zu beeinflussen
und krebserregend zu sein.
Zudem soll der Stoff Sper-
mien, Leber und Muskeln
schädigen, sich im Körper
anreichern und Antibio -
tikaresistenzen auslösen
können.

Martin Forter von der
Vereinigung Ärztinnen und
Ärzte für Umweltschutz be-
grüsst das Teilverbot als
«Schritt in die richtige
Richtung». Er fordert je-
doch ein generelles Verbot.
In der Schweiz ist Triclosan

in Kosmetika bis zu einer
Konzentration von 0,3 Pro-
zent weiterhin erlaubt («K-
Tipp» 13/15). So findet sich
der Stoff auch in Zahnpas-
ten, Duschgels oder Fuss-
cremes. Daran ändert auch
das Biozid-Verbot nichts,
da Kosmetikartikel generell
davon ausgenommen sind. 

Konsumenten sollten da-
her beim Kauf von Kosme-
tikartikeln weiterhin auf
die Liste der Inhaltsstoffe
schauen. Die nötigen Infor-
mationen liefert die Pro-
duktdatenbank www.code
check.ch oder eine ständig
aktualisierte Liste mit tri-
closanhaltigen Kosmetikar-
tikeln unter www.aefu.ch.

                          Eric Breitinger

Nach der EU verbie-
tet auch die Schweiz
 Triclosan. Aber erst
2017 und nur in
Desinfektionsmit-
teln. In Kosmetika
bleibt die heikle
 Substanz erlaubt.

TIPPS

 n spülen sie ihre haare
vor dem  Zubettgehen.

n halten sie das
 schlafzimmerfenster
geschlossen oder be-
festigen sie am fenster
einen pollenfilter.

n Nehmen sie ihre
 Kleider nicht
ins schlafzimmer.

n trocknen sie  Wäsche
nicht draussen.

n lüften sie nur morgens
kurz die Wohnung.

n tragen sie draussen
eine sonnenbrille.

n Nutzen sie die Zeit
nach einem starken
regenfall für einen
spaziergang.

n treiben sie sport drin-
nen, nicht draussen.

n reisen sie in der
 pollensaison ans meer
oder in die Berge.

“Von der
 Bioresonanz
halte ich nicht 
sehr viel”
Thomas Walser, 
Hausarzt

Das hilft bei
Heuschnupfen

Zahnpasta: Enthält
 Triclosan

        in chemisches Mittel sein 


